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schlossen sind:

Prof. Dr. Liane Wörner, LL. M. (UW-Madison), und Stud.

Mitarbeiteri n lsabel Wörner
Anfängerklausur - Strafrecht,flles Versager!"
A hat erfahren, dass seine Frau ihn mit seinem Freund O
betrügt. Eines Abends trifft A den O in einer Bar und macht

ihm diesbezüglich Vorhaltungen. O lacht A aus, nennt ihn

einen ,,schlappschwanz" und ..Versager" und dreht ihm

demonstrativ gelangweilt den Rücken zu. A schäumt vor

Wut. Er bemerkt, dass O nicht ,,auf der Hut ist". Ehe O sich

umdrehen kann, schlägt A ihm einen schweren Aschen-

becher auf den Hinterkopf. A ist bewusst, dass er O mit
dem Schlag schwer verletzen kann, seinen Tod will er aber

nicht. O stürzt schwer verletzt zu Boden. A flieht un-

erkannt. Der Barkeeper verständigt einen Krankenwagen,

der den niedergeschlagenen O ins Krankenhaus bringt.
B, die letzte Verwandte von O, erfährt, dass O schwer ver-

letzt im Krankenhaus liegt. Das will sie gleich auszunutzen,

um endlich an ihr Erbe zu gelangen. Auch C, die Lebensge-

fährtin der B, spürt, dass die Zeit reif ist und dass sich B mit
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Editorial

lohonno Hey / Christoph Spengel - Editorial

Festbeiträge

Paul Kirchhof zum 80. Geburtstag

Prof. Dr. Honno Kube, Heidelberg / Prof. Dr. h.c. Rudotf Metlinghoff, München / Prof. Dr. Ekkehort Reimer, Heidelberg- paul Kirchhof zum

Prof' Dr. h.c. Rudolt Mellinghoff, München - Datensammlungen, lnformationsaustausch und Pubtizität im Steuerrecht

Das herkömmliche Besteuerungsverfahren ist durch Erktärungs- und Mitwirkungspflichten der Steuerpflichtigen geprägt, in denen er über die
Besteuerungsgrundlagen umfassend Auskunft geben musste. Die Kontrott- und Verifikationsmöglichkeiten der Finanzverwaltung sind in den ver-
gangenen Jahren erheb{ich erweitert worden. Die Pfticht Dritter der Finanzverwaltung umfassenden Zugriff auf ihre Datenbestände zu geben, der
umfangreiche automatische lnformati0nsaustausch und die weitreichenden Transparenz- und Pubtizitätserfordernisse führen dazu, dass die Fi-
nanzverwaltung auf Datensammlungen in bisher unbekanntem Ausma[5 zugreifen kann. Auch wenn es verschiedene datenschützende Regetun-
gen gibt' fehtt ein einheitliches, verständliches und nachvollziehbar'es Konzept zum Schutz der Steuerdaten und eine Transparenz der Finanzver-
waltung über den Umgang mit diesen Daten. ,

Aktionsmodul Steuerrecht, die perfekte 0ntine-Bibtiothek. lnktusive Selbststudium nach S 15 FA0!
Jetzt gratis nutzen: www,otto-schmidt.de/aks

a.)
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Prof. Dr. Hanno Kube, LL.M. (Cornell), Heidelberg- Vertrauensgrundlagen im Steuerrecht - Der Fall rückwirkender Nichtanwendungs-
gesetze

Rückwirkende Nichtanwendungsgesetze sind Parlamentsgesetze, die dazu dienen, eine vormatige Rechtsanwendungspraxis, die durch eine
höchstrichterliche Entscheidung für rechtswidrig erklärt wurde, auf neuer normativer Grundlage rechtssrcher und ohne zeitliche Unterbrechung,
also kontinuitätswahrend, fortzuführen. Anders als in anderen FäLlen gesetzticher Ruckwirkung wird die Rechtslage hier also nicht zeitlich zurück-
greifend umgestaltet Vielmehr solt die hergebrachte Rechtspraxis fortgeführt werden. Die beträchttiche Zahl an Nichtanwendungsgesetzen im
Steuerrecht drängt auf eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Frage nach Grund und Grenzen ihrer Verfassungsmätsigkeit. Die einschlä-
gige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist dabei nachzuzeichnen und kritisch zu würdigen. Die Untersuchung mündet in der
grundsätzlichen Frage, welchen Anteit Legistative, Exekutive und Judikative an der Schaffung schutzwurdigen Rechtsvertrauens aus Sicht des
Bürgers haben. Gewidmet ist der Beitrag Paul Kirchhof, der die Vertässlichkeit der Rechtsordnung, also ihre Vertrauenswürdigkeit, ats wesentliche
Freiheitsvoraussetzung betont.

Prof' Dr. Romon Seer, Bochum - Mitunternehmerschaft im Einkommensteuerrecht - Bestandsaufnahme und Zukunlt

Seit mehr als 100 Jahren folgt das deutsche Einkommensteuerrecht für die Besteuerung der Einkunfte von personengeseltschaften einem mit-
unternehmerlschen Konzept. Es rechnet die von der Personengesellschaft erzielten Einkünfte unabhängig von der Auszahtung des Gewinns den
Gesellschaftern zu. Nach wie vor wird die transparente Einkommensbesteuerung mit der Gleichsteltung von personengesellschaftern und Einzel-
unternehmern begründet, dessen Konsequenz die Bildung des sog. Sonderbetriebsvermögens gewesen ist. lm Gegensatz dazu hat sjch das per-
sonengesellschaftsrecht von der gesamthänderischen Unternehmensträgerschaft der Gesellschafter zugunsten einer voll rechtsfähigen personen-
gesellschaft verabschiedet und dieses im Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts vom ']0,8.2021 durch Abschaffung der bis-
herigen SS 7l8 f. BGB mit Wirkung zum 1.1.2024 deuttich zum Ausdruck gebracht. Damit ist das ursprüngliche dogmatische Fundament für die
Behandlung der Personengesellschafter ats ,,Mitunternehmer" der Gesetlschaft entfallen. Die derzeitige Mitunternehmerschaftsbesteuerung teidet
unter erheblichen Friktionen, die im nachfolgenden Beitrag aufgezeigt werden. Die fundamentale Unterscheidung zwischen der transparenten
Besteuerung von Personengesellschaften und der getrennten Besteuerung personatistisch strukturierter Kapitatgeseltschaften und ihrer Gesell-
schafter lässt sich weder mit den gesetlschaftsrechtlichen noch mit den rechtstatsächlichen Gegebenheiten mehr rechtfertigen, Es bedarf daher
einer grundlegenden Neuausrichtung.,..

30

t8

Prof. Dr' Klous-Dieter Drüen, München - Konzeptpllichten für Steuergesetzgebung und Steuervollzug?

Steuergesetze sind kein systematisch elaboriertes Gesamtwerk, sondern vielmehr situative, im poLitischen Kompromiss errungene Antworten der
Parlamentsmehrhejt auf Finanzlerungsanliegen und Lenkungsansinnen. Das geltende Steuerrecht erscheint darum insgesamt eher konzeptfern
oder gar als konzeptfrei. Paul Kirchhof ist demgegenLiber mit Nachdruck für eine ,,Besteuerung nach Konzepten" eingetreten. Dieser Beitrag geht
den Eigenarten und der (verfassungs-)rechtlichen Relevanz legislativer Konzepte nach und beleuchtet ihre Vorzüge sowie die Notwendigkeit von
Konzepten für den glelchheitsgerechten Steuervoltzug.

Prof' Dr' )ohonna Hey, Köln - Yom strukturellen Vollzugsdefizit zum norminhärenten Befolgungs- und Vollziehbarkeitsmangel
Das gleichheitssatzkonforme Steuergesetz genügt dem Gleichheitssatz erst dann, wenn es auch gLeichmäl'\ig vollzogen wird. Im Zinsurteit (jgg.l)
und Tipke-UrteiL (2004) hat das Bundesverfassungsgericht mit der Rechtsfigur des strukturetlen Vollzugsdefizits dem Gebot der Rechtsanwen-
dungsgteichheit gegen den Satz ,,keine Gteichheit im Unrecht" zum Durchbruch verholfen. ln beiden Fälten ging es um die gegentäufige Erhe-
bungsregel des S 30a A0 Hieraus ist der Schluss gezogen werden, strukturell seien nur Votlzugdefizite infolge eines Normwiderspruchs. Gteiches
muss iedoch auch für solche Normen gelten, die weder vom Steuerpflichtigen befolgt, noch von der Finanzverwaltung volzogen werden können.
Es verstötst gegen das Witlkürverbot, die Steuer zu erheben, sollte die Finanzverwaltung in derartigen Fällen eher zufältig Kenntnis v'm steuer-
begründenden Sachverhalt erhatten.
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aa) Überschreirung des Gemeingebrauchs ars prägendes Merkmar . . .

bb) Abgrenz;rngzr)$29SIVO ......
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